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©  Es  wird  ein  System  zur  Übertragung  von  fahrt- 
richtungsbezogenen  Steuerungsdaten  auf  spurge- 
bundene  Fahrzeuge  angegeben,  bei  dem  die  Fahr- 
zeugein  der  Lage  sind,  die  Zuordnung  ihrer  aktuellen 
Fahrtrichtung  zu  einer  vorgegebenen  Strecken-Zähl- 
richtung  (R1,  R2)  festzustellen,  ohne  daß  hierzu 
Übertragungseinrichtungen  (B1,  B2,  LS)  paarweise 
verlegt  sein  müssen. 

Mit  der  übertragenen  Information  (SJ)  erhalten 

O - r - i  
S1 

die  Fahrzeuge  eine  Angabe  (RA)  über  die  der  Strek- 
ken-Zählrichtung  (R1  ,  R2)  entsprechende  geographi- 
sche  Richtung  der  Strecke.  Die  Fahrzeuge  sind  mit 
einfachen  Navigationsmitteln  ausgerüstet,  mit  denen 
sie  ihre  eigene  aktuelle  Fahrtrichtung  ermitteln  kön- 
nen.  Steuerungsdaten  werden  nur  ausgewertet,  wenn 
die  mit  ihnen  übertragene  Richtungsangabe  mit  der 
aktuellen  Fahrtrichtung  wenigstens  grob  überein- 
stimmt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Datenübertragungssy- 
stem  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs 
1. 

Eine  Übertragung  von  Steuerungsdaten  auf 
spurgebundene  Fahrzeuge  ist  dort  erforderlich,  wo 
derartige  Fahrzeuge  ganz  oder  teilweise  automa- 
tisch  gesteuert  werden  sollen  oder  wo  an  der 
Strecke  verfügbare  Signalinformation  auf  den  Füh- 
rerständen  der  Fahrzeuge  angezeigt  werden  soll. 

Eine  Einrichtung  zur  induktiven  Übertragung 
von  Steuerungsimformation  mittels  kurzer  Linienlei- 
terschleifen  ist  z.B.  aus  der  DE-OS  41  32  786 
bekannt.  Anstelle  von  Linienleiterschleifen  sind 
auch  bekannte,  kompakte  Übertragungseinrichtun- 
gen,  sogenannte  Balisen,  zur  Datenübertragung 
einsetzbar. 

Da  einerseits  spurgebundene  Fahrzeuge,  z.B. 
Eisenbahnfahrzeuge,  auf  den  meisten  Strecken  in 
beiden  Richtungen  verkehren  und  dabei  an  keine 
bestimmte  fahrzeugbezogene  Fahrtrichtung  (vor- 
wärts  oder  rückwärts)  gebunden  sein  sollen,  ande- 
rerseits  die  auf  ein  Fahrzeug  zu  übertragenden 
Steuerungsdaten  von  der  Fahrtrichtung  auf  der 
Strecke  abhängen,  ist  es  notwendig,  die  Zuordnung 
der  Fahrtrichtung  des  Fahrzeugs  zu  einer  bestimm- 
ten  Steckenzählrichtung,  die  z.B.  die  Hauptfahrt- 
richtung  sein  kann,  zu  kennen. 

Um  dies  sicherzustellen,  ist  es  z.B.  aus  der 
o.g.  Druckschrift  bekannt,  die  Drehrichtung  der  Rä- 
der  eines  Fahrzeuges  und  damit  dessen  fahrzeug- 
bezogene  Fahrtrichtung  zu  erfassen  und  diese  der 
auf  die  Strecke  bezogenen,  aktuellen  Fahrtrichtung 
zuzuordnen.  Letztere  ermittelt  das  Fahrzeug  durch 
Aus  lesen  von  hintereinander  an  der  Strecke  ange- 
ordneten,  punktförmig  oder  linienförmig  wirkenden 
Übertragungseinrichtungen.  Diesen  sind  Kennun- 
gen  zugeordnet,  die  auf  das  Fahrzeug  übertragen 
werden  und  deren  Reihenfolge  das  Fahrzeug  aus- 
wertet.  So  signalisiert  z.B.  die  Reihenfolge  A-B  der 
Kennungen  zweier  Übertragungseinrichtungen  dem 
Fahrzeug,  daß  dieses  sich  in  Aufwärts-Zählrichtung 
entlang  der  Strecke  bewegt  und  somit  die  der 
Aufwärts-Zählrichtung  zugeordneten  Steuerungsda- 
ten  gültig  sind,  während  die  Kennungsreihenfolge 
B-A  die  entgegengesetzte  Richtung  angibt,  bei  der 
die  der  Abwärts-Zählrichutng  zugeordneten  Steue- 
rungsdaten  gültig  sind. 

Abgesehen  davon,  daß  die  Verwendung  jeweils 
zweier  Übertragungseinrichtungen  an  jedem  Daten- 
übertragungspunkt  relativ  aufwendig  ist,  hat  die  An- 
ordnung  hintereinander  den  Nachteil,  daß  ein  Fahr- 
zeug  erst  dann  Kenntnis  über  seine  Fahrtrichtung 
hat,  wenn  es  beide  Übertragungseinrichtungen  pas- 
siert  hat.  Bei  Stillstand  eines  Fahrzeuges  auf  einer 
Übertragungseinrichtung  oder  zwischen  beiden 
Übertragungseinrichtungen  ist  keine  sichere  Rich- 
tungsfeststellung  möglich  und  damit  die  Auswer- 
tung  von  Steuerungsdaten  unzulässig. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Fahrtrichtungszuordnung  zwischen  Fahrzeug  und 
Strecke  zu  ermöglichen,  die  keine  Doppelverle- 
gung  von  Übertragungseinrichtungen  oder  beson- 

5  deren  Kennungsgebern  mehr  erfordert. 
Die  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des  Pa- 

tentanspruchs  1  gelöst. 
Durch  die  Übertragung  einer  geographischen 

Richtung  zusammen  mit  den  für  diese  Fahrtrich- 
io  tung  geltenden  Steuerungsdaten  und  der  Ausstat- 

tung  der  Fahrzeuge  mit  bordeigenen,  einfachen 
Navigationsmitteln  ist  es  jedem  Fahrzeug  möglich, 
seine  eigene  Fahrtrichtung  mit  der  übertragenen 
geographischen  Richtung  zu  vergleichen,  Überein- 

75  Stimmung  oder  Nichtübereinstimmung  festzustellen 
und  danach  zu  entscheiden,  welche  Steuerungsda- 
ten  für  die  aktuelle  Fahrtrichtung  gültig  sind.  Da  die 
aktuelle  Fahrtrichtung  nicht  mehr  durch  Auswertung 
der  Kennungen  hintereinander  verlegter  Übertra- 

20  gungseinrichtungen  ermittelt  zu  werden  braucht, 
genügt  eine  Übertragungseinrichtung  an  jedem  Da- 
tenübertragungspunkt.  Mit  dieser  einen  Übertra- 
gungseinrichtung  werden  Steuerungsdaten  für  eine 
oder  für  beide  Fahrtrichtungen  übertragen.  Die 

25  Feststellung  welche  Steuerungsdaten  für  eine  be- 
stimmte  Fahrtrichtung  gültig  sind,  läßt  sich  auch  im 
Stillstand  vornehmen. 

Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  Gegen- 
stand  der  Unteransprüche. 

30  So  betreffen  die  Ansprüche  2  und  3  die  auf 
den  Fahrzeugen  vorzusehenden  Navigationsmittel, 
die  wegen  der  nur  geringen  Genauigkeitsanforde- 
rungen  -  es  braucht  nur  zwischen  zwei  um  180° 
voneinander  verschiedenen  Richtungen  unterschie- 

35  den  zu  werden  -  sehr  einfach  ausgebildet  sein 
können. 

Die  Ansprüche  4,  5  und  6  betreffen  eine  einfa- 
che  Möglichkeit,  eine  geographische  Richtungsan- 
gabe  auf  ein  Fahrzeug  zu  übertragen  und  den 

40  Vergleich  einer  auf  dem  Fahrzeug  ermittelten  geo- 
graphischen  Richtung  mit  der  durch  die  Richtungs- 
angabe  übertragenen  Richtung  mit  der  erforderli- 
chen,  geringen  Genauigkeit  durchzuführen.  Bei  Ein- 
teilung  der  Windrose  entsprechend  Anspruch  5  läßt 

45  sich  die  geographische  Richtungsangabe  mit  Hilfe 
von  nur  3  bit  innerhalb  eines  Datentelegrammes 
auf  ein  Fahrzeug  übertragen. 

Die  in  Anspruch  7  beschriebene  Ausgestaltung 
des  Datenübertragungssystems  nach  der  Erfindung 

50  erlaubt  die  Steuerung  von  Fahrzeugen  auf  einer 
Strecke,  unabhängig  von  ihrer  Fahrtrichtung,  mit 
Hilfe  jeweils  einer  Übertragungseinrichtung  pro 
Übertragungsort. 

Anspruch  8,  schließlich,  betrifft  eine  Maßnah- 
55  me,  die  eine  Korrektur  von  Abweichungen  der  auf 

den  Fahrzeugen  befindlichen  Navigationsmittel  er- 
möglicht.  Kompaßabweichungen  infolge  magneti- 
scher  Einflüsse  (Deviation)  oder  Abweichungen  in- 
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folge  Coriolisbeschleunigung  bei  hohen  Fahrtge- 
schwindigkeiten  lassen  sich  damit  erfassen  und, 
falls  gewünscht,  korrigieren. 

Anhand  einer  Figur  soll  nun  ein  Ausführungs- 
beispiel  des  Datenübertragungssystems  nach  der 
Erfindung  beschrieben  und  seine  Funktion  erklärt 
werden. 

Die  Figur  zeigt  schematisch  die  Anordnung  von 
Datenübertragungseinrichtungen  an  der  Strecke, 
die  Gewinnung  und  Codierung  der  jeweils  zu  über- 
tragenden  geographischen  Richtungen  und  ihre 
Übertragung  innerhalb  der  die  Steuerungsdaten 
enthaltenden  Datentelegramme. 

In  der  Figur  ist  ein  Gleis  GL  einer  Eisenbahn- 
strecke  mit  Signalen  S1,  S2  und  verschiedenen, 
punktförmig  wirkenden  Übertragungseinrichtungen, 
Balisen  B1  und  B2,  und  einer  kurzen  Linienleiter- 
schleife  LS  dargestellt.  Die  Übertragungseinrichtun- 
gen  sind  dabei  nur  für  das  hier  beschriebene  Aus- 
führungsbeispiel  unterschiedlich  gewählt.  In  der 
Praxis  wird  man  nur  eine  Art  von  Übertragungsein- 
richtung  einsetzen,  um  nicht  mehrere  unterschiedli- 
che  Empfangseinrichtungen  auf  den  Fahrzeugen 
vorsehen  zu  müssen.  Das  Gleis  kann  sowohl  in 
seiner  Hauptfahrtrichtung  HF  als  auch  in  Gegen- 
richtung  befahren  werden.  Die  Signalinformation  SJ 
des  für  die  Hauptfahrtrichtung  geltenden  Signals 
51  wird  mittels  der  Balise  B1  auf  vorüberfahrende 
Fahrzeuge  übertragen. 

Die  Fahrzeuge  nehmen  dort  Datentelegramme 
auf,  die  die  Form  des  in  der  Figur  wiedergegebe- 
nen  Datentelegrammes  DT  haben,  in  dem  der  ent- 
haltenen  Signalinformation  SJ  eine  codierte  geo- 
graphische  Richtungsangabe  RA  vorangestellt  ist, 
die  z.B.  vermessungstechnisch  ermittelt  wurde  und 
in  der  Übertragungseinrichtung  signaltechnisch  si- 
cher  gespeichert  ist. 

Am  Signal  S1  ist  die  Richtungsangabe  der 
Richtung  R1  zugeordnet,  die  hier  der  Hauptfahrt- 
richtung  HF  entspricht  und  einen  bestimmten  Win- 
kel  mit  der  geographischen  Nord-Richtung  (Nord- 
pfeil  N)  einschließt.  Die  Richtungsangabe  enthält, 
dual  codiert,  die  Nummer  eines  Sektors  einer  in 
der  Figur,  oben,  dargestellten  Windrose.  Die  Win- 
drose  ist  hier  in  8  Sektoren  zu  je  45°  aufgeteilt. 
Die  Sektoren  1  bis  8  sind  mit  römischen  Ziffern 
bezeichnet. 

Die  von  der  Balise  B1  übertragene  Richtungs- 
angabe  RA  gibt  die  Sektorennummer  VI  wieder, 
somit  denjenigen  Sektor  der  Windrose,  der  die 
Richtung  R1  enthält. 

Die  kurze  Linienleiterschleife  LS  ist  dem  Signal 
52  und  damit  der  Richtung  R2  zugeordnet.  Da  die 
Richtung  R2  mit  der  Nordrichtung  einen  Winkel 
von  etwas  mehr  als  45  °  einschließt,  fällt  sie  in  den 
Sektor  II  der  Windrose.  Die  Richtungsangabe  be- 
steht  somit  aus  einer  dual  codierten  2.  Die  Balise 
B2,  schließlich,  dient  der  Übertragung  von  allge- 

meiner  Streckeninformation  (Streckenhöchstge- 
schwindigkeit,  Entfernung  zum  nächsten  Signal 
etc.).  Sie  überträgt  Information  für  beide  Fahrtrich- 
tungen  und  gibt,  z.B.  abwechselnd  nacheinander, 

5  Datentelegramme  für  die  Richtung  R1  und  für  die 
Richtung  R2  aus.  Die  Datentelegramme  enthalten, 
je  nachdem,  für  welche  Richtung  die  übertragene 
Information  SJ  gültig  ist,  als  Richtungsangabe  eine 
dual  codierte  6  oder  eine  dual  codierte  2. 

io  Ein  Fahrzeug,  das  die  Strecke  befährt,  stellt 
mit  Hilfe  der  an  Bord  befindlichen  Navigationsmittel 
seine  aktuelle  Fahrtrichtung  fest  und  vergleicht  die- 
se  mit  der  jeweils  empfangenen  Richtungsangabe. 
Fällt  die  eigene  Fahrtrichtung  in  den  durch  die 

15  übertragene  Richtungsangabe  bezeichneten  Sektor 
oder  einen  der  beiden  benachbarten  Sektoren,  so 
sind  die  zusammen  mit  der  Richtungsangabe  über- 
tragenen  Steuerungsdaten  für  die  aktuelle  Fahrt- 
richtung  gültig.  Fällt  die  Fahrtrichtung  in  einen  der 

20  anderen  Sektoren  so  werden  die  Steuerungsdaten 
nicht  ausgewertet. 

Ein  von  links  nach  rechts  auf  dem  dargestellten 
Gleis  fahrendes  Fahrzeug  wird  demnach  die  für  die 
Gegenrichtung  gültigen  Steuerungsdaten  der  Balise 

25  B1  nicht  beachten.  An  der  Balise  B2  wird  es  Steue- 
rungsdaten  auswerten,  die  in  Datentelegrammen 
DT1  mit  der  Richtungsangabe  für  die  Richtung  R2 
übertragen  werden.  An  der  kurzen  Linienleiter- 
schleife  LS  übertragene  Steuerungsdaten,  die  Si- 

30  gnalinformation  des  Signals  S2  enthalten  und  für 
die  Fahrtrichtung  R2  gültig  sind,  wird  es  empfan- 
gen  und  auswerten. 

Die  Gefahr,  daß,  z.B.  bei  Verwendung  eines 
Magnetkompasses  auf  einem  Fahrzeug,  Beeinflus- 

35  sungen  des  Kompasses  zu  Fehlern  führen,  ist  ge- 
ring,  da  ein  Fehler  bis  zu  45°  tolerierbar  ist  und 
auch  noch  keine  Abschaltung  der  automatischen 
Steuerung  verursacht.  Erst  Kompaßabweichungen 
über  90°  können  zu  unerkannten  Fehlern  führen. 

40  Derart  große  Abweichungen  dürfen  aber  ausge- 
schlossen  werden,  wenn  der  Kompaß  so  auf  dem 
Fahrzeug  angeordnet  wird,  daß  er  während  des 
Fahrbetriebs  nicht  zugänglich  ist  und  deshalb  nicht 
versehentlich  beeinflußt  werden  kann. 

45  Um  Kompaßabweichungen,  die  bei  einem  Ma- 
gnetkkompaß  durch  hohe  Ströme  oder  ungleich 
verteilte,  magnetisch  wirksame  Massen  auf  dem 
Fahrzeug  bedingt  sind,  korrigieren  zu  können,  kann 
anstelle  der  Sektorenangabe  als  geographische 

50  Richtungsangabe  an  einzelnen  Übertragungsein- 
richtungen  auch  die  genaue  geographische  Rich- 
tung  der  Strecke  übertragen  werden.  Das  gleiche 
gilt  für  die  Transportauswanderung  bei  Verwen- 
dung  eines  Kreiselkompasses. 

55 
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Patentansprüche 

1.  System  zur  Übertragung  von  fahrtrichtungsbe- 
zogenen  Steuerungsdaten  (SJ)  auf  spurgebun- 
dene  Fahrzeuge  mit  Hilfe  punktförmig  oder 
linienförmig  wirkender  Übertragungseinrichtun- 
gen  (B1,  B2,  LS), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  von  den 
Übertragungseinrichtungen  übertragenen 
Steuerungsdaten  eine  Richtungsangabe  (RA) 
enthalten,  aus  der  die  geographische  Richtung 
der  Fahrt,  für  die  die  Steuerungsdaten  maßge- 
bend  sind,  ersichtlich  ist,  daß  auf  den  Fahrzeu- 
gen  Navigationsmittel  vorgesehen  sind,  die  die 
geographische  Richtung  der  Fahrt  ermitteln 
und  daß  Steuerungsdaten  nur  dann  für  gültig 
erachtet  und  zur  Steuerung  verwendet  werden, 
wenn  die  auf  dem  Fahrzeug  ermittelte  geogra- 
phische  Richtung  mit  der  aus  der  übertragenen 
Richtungsausgabe  ersichtlichen  geographi- 
schen  Richtung  wenigstens  grob  überein- 
stimmt. 

auf  einer  Strecke  möglichen  Fahrtrichtungen 
übertragen  und  daß  die  für  die  einzelnen 
Fahrtrichtungen  zu  übertragenden  Steuerungs- 
daten  oder  Steuerungsdatenblöcke  durch  je- 

5  weils  eine  Richtungsangabe  einer  der  Fahrt- 
richtungen  (R1,  R2)  zugeordnet  sind. 

8.  System  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  einzelne  Übertragungseinrichtun- 

io  gen  anstelle  einer  einen  Sektor  der  Windrose 
kennzeichnenden  Richtungsangabe,  die  ge- 
naue  geographische  Richtung  der  Strecke 
übertragen. 

15 

20 

2.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Navigationsmittel  auf  den  25 
Fahrzeugen  Magnetkompasse  oder  Kreisel- 
kompasse  vorgesehen  sind. 

3.  System  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Navigationsmittel  auf  den  30 
Fahrzeugen  Geräte  zur  Funknavigation  oder 
Satellitennavigation  (GPS)  vorgesehen  sind. 

4.  System  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Gewin-  35 
nung  einer  geographischen  Richtungsangabe 
die  Windrose  in  Sektoren  (l-VIII)  eingeteilt  ist 
und  daß  die  Richtungsangabe  denjenigen  Sek- 
tor  kennzeichnet,  in  den  hinein  die  Strecke,  in 
Fahrtrichtung  gesehen,  verläuft.  40 

5.  System  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Windrose  in  8  gleichgroße 
Sektoren  aufgeteilt  ist. 

45 
6.  System  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  Übereinstimmung  der  auf  dem 
Fahrzeug  ermittelten  Richtung  mit  der  zusam- 
men  mit  den  Steuerungsdaten  übertragenen 
Richtung  angenommen  wird,  wenn  die  auf  dem  50 
Fahrzeug  ermittelte  Richtung  in  den  durch  die 
Richtungsangabe  (RA)  gekennzeichneten  Sek- 
tor  der  Windrose  oder  in  dessen  rechten  oder 
linken  Nachbarsektor  weist. 

55 
7.  System  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 

che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Übertra- 
gungseinrichtungen  Steuerungsdaten  für  beide 

4 
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